
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 22. Juli 1987 

2361. Privater Gestaltungsplan Ruchwiesen, Oberwinterthur 
Am 18. Februar 1987 stimmte der Stadtrat Winterthur dem privaten Ge-
staltungsplan Ruchwiesen zu. Gegen diesen Beschluss wurde kein 
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 6. März 1987 ersucht der 
Stadtrat Winterthur um die Genehmigung der Vorlage. 

Das vom Gestaltungsplan erfasste Gebiet liegt in der Wohnzone W 3 
70. Anlass für die Ausarbeitung eines privaten Gestaltungsplans war die 
vorgesehene etappenweise Überbauung des Areals nach einem einheit-
lichen Konzept. Von der Bau- und Zonenordnung wird nur unter den 
Voraussetzungen und im Ausmass von Arealüberbauungen abgewichen. 

Der Gestaltungsplan besteht aus den Bauvorschriften und dem Ge-
staltungsplan 1 : 500. Der Situationsplan 1 : 1000 für die 1. Etappe, die 
Übersichtspläne 1 : 200 und die Projektpläne eines typischen Mehrfami-
lienhauses der 1. Etappe im Massstab 1 : 100 gehören zur Baueingabe; 
sie bedürfen keiner Genehmigung durch den Regierungsrat. 

Im übrigen ist die Vorlage angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der private Gestaltungsplan Ruchwiesen, bestehend aus dem Ge-
staltungsplan 1 :500 und den zugehörigen Bauvorschriften, dem der 
Stadtrat Winterthur am 18. Februar 1987 zugestimmt hat, wird geneh-
migt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur, 8400 Winterthur (für sich 
und zuhanden der Grundeigentümer; unter Beilage je eines mit dem Ge-
nehmigungsvermerk versehenen Gestaltungsplans und der Bauvor-
schriften), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommis-
sionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 22. Juli 1987 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 
Hirschi 
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